
SATZUNG 
über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Rosendahl 

vom 16. Dezember 2002 
 

(in der Fassung der 10. Änderungssatzung vom 17.12.2021) 

 
Aufgrund  
 

1.  der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 
14.04.2020  (GV. NRW. 2020, S. 218 b, ber. 304 a),  

 
2. des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, 

S. 212 ff.), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung 
der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union vom 23.10.2020 
(BGBl. I 2020, S. 2232 ff.),  

 
3. des § 7 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBl. 

I 2017, S. 896 ff.), zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union vom 
23.10.2020 (BGBl. I 2020, S. 2232 ff.),  

 
4. des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 

(BGBl. I 2015, S. 1739 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ersten Ge-
setzes zur Änderung des Batteriegesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I 
2020, S. 2280 ff.),  

 
5. des Batteriegesetzes (BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I 2009, S. 1582, 

zuletzt geändert Art.1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Batterie-
gesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I 2020, S. 2280 ff.),  

 
6. des Verpackungsgesetzes (VerpackG - Art. 1 des Gesetzes zur Fort-

entwicklung der haushaltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen 
Abfällen vom 05.07.2017 – BGBl. I 2017, S. 2234 ff.), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie 
der Europäischen Union vom 23.10.2020 (BGBl. I 2020, S. 2232 ff.), 

 
7. der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(LAbfG NRW) vom 21. Juni 1988, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.04.2017 (GV NRW 2017, S. 442 ff, 

 
8. des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (O-

WiG- BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 185 der Verord-
nung vom 19.06.2020 (BGBl. I 2020, S. 1328)  

 
 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 12.12.2002 fol-
gende Satzung beschlossen: 
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§ 1 

Aufgaben und Ziele 
 
(1) Die Gemeinde Rosendahl betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet 

nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung als öffentliche Einrich-
tung. Diese öffentliche Einrichtung wird als „kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche und wirtschaftliche 
Einheit. 

 
(2) Die Gemeinde erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufga-

ben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind: 
 

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfal-
len. 

2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Vor-
bereitung zur Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung von Ab-
fällen (§ 46 KrWG). 

 
(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und 

Deponierung der Abfälle wird vom Kreis Coesfeld nach einer von ihm hier-
für erlassenen Abfallsatzung wahrgenommen. 

 
(4) Die Gemeinde kann sich zur Durchführung von Aufgaben nach den Ab-

sätzen 1 – 2 Dritter bedienen (§ 22 KrWG).  
 
(5) Die Gemeinde wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grund-

stücken oder in öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt 
werden die Maßgaben des § 2 LAbfG NW beachtet und insbesondere vor-
rangig Gebrauchsgüter verwendet werden, die sich durch Wiederver-
wendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen. 

 
 

§ 2 
Abfallentsorgungsleistungen der Gemeinde 

 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Gemeinde umfasst das Einsam-

meln und Befördern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder 
Müllumschlagstationen des Kreises, wo sie sortiert, der Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, der Verwertung oder der Beseitigung zugeführt wer-
den. Wiederverwertbare Abfälle werden - soweit erforderlich (§ 9 KrWG) - 
getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Verwertung zuge-
führt werden können. Bei den eingesammelten Abfällen handelt es sich 
insbesondere um Siedlungsabfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 a KrWG. 

 
(2) Im Einzelnen erbringt die Gemeinde gegenüber den Benutzern der kom-

munalen Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistun-
gen 

 
1. Einsammlung und Beförderung von Restmüll 
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2. Einsammlung und Beförderung von Bioabfällen innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile. (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG). Unter Bio-
abfällen sind hierbei alle im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren Ab-
fallanteile zu verstehen (vgl. § 3 Abs. 7 KrWG);  

 
3. Einsammlung und Beförderung von Kunststoffabfällen, soweit es sich 

nicht um Einweg-Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 

 
4. Einsammlung und Beförderung von Metallabfällen, soweit es sich nicht 

um Einweg-Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 3 KrWG); 

 
5. Einsammlung und Beförderung von Altpapier (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

KrWG); hierzu gehört Altpapier, welches keine Einweg-Verpackung (§ 3 
Abs. 1 VerpackG) aus Papier/Pappe/Karton darstellt, wie z. B. Zeitungen, 
Zeitschriften und Schreibpapier; Einweg-Verkaufsverpackungen aus Pap-
pe/Papier/Karton werden ebenfalls erfasst, sind aber dem privatwirtschaft-
lichen Dualen System auf der Grundlage der §§ 13 ff. VerpackG zugeord-
net (§ 2 Abs. 3 dieser Satzung). 

 
6. Einsammlung und Beförderung von Glasabfällen, soweit es sich nicht um 

Einweg-Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 5 KrWG und § 2 Abs. 3 dieser Satzung); 

 
7. Einsammlung und Beförderung von Alttextilien (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 

KrWG);  
 
8. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen (Sperrmüll; § 20 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 KrWG); 
 
9. Einsammlung und Beförderung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 

nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) und § 16 Abs. 2 
dieser Satzung;  

 
10. Einsammlung und Beförderung von Altbatterien gemäß § 13 Batteriege-

setz (BattG); 
 
11. Einsammlung und Beförderung von gefährlichen Abfällen in stationären 

Sammelstellen und/oder mit Schadstoffmobilen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 
KrWG); 

 
12. Information und Beratung über die Vermeidung, Vorbereitung zur Wieder-

verwendung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (§ 46 KrWG); 
 
13. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben; 
 
14. Einsammeln und Befördern verbotswidriger Abfallablagerungen auf den 

der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken (sog. „wilde Müllkippen“). 
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Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt gemäß § 9 und § 9 a 
KrWG durch eine grundstücksbezogene Abfallentsorgung mit Abfallgefäßen 
(Restmüllgefäß, Biomüllgefäß, Papierabfallgefäß), sowie durch eine getrennte 
Einsammlung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen grundstücksbezoge-
nen Abfallentsorgung (Abfallcontainer auf dem Wertstoffhof, Erfassung von 
schadstoffhaltigen Abfällen über das Schadstoffmobil). Die näheren Einzelhei-
ten sind in den §§ 4, 10 – 16 dieser Satzung geregelt. 
 
 

§ 3 
Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Gemeinde sind gemäß § 20 

Abs. 3 KrWG folgende Abfälle mit Zustimmung der zuständigen Behörde 
ausgeschlossen: 

 
1. Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes (z. B. VerpackG) oder einer 

Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unterlie-
gen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich 
zur Verfügung stehen und bei denen die Gemeinde nicht durch Erfas-
sung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 20 
Abs. 3 Satz1 KrWG). 

 
2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 

Haushalten, insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, so-
weit diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haus-
haltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder beseitigt 
werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Beseiti-
gung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes durch ei-
nen anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten ge-
währleistet ist ( § 20 Abs. 3 Satz 2 KrWG). Diese Abfälle sind in der als 
Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt; die Liste ist 
Bestandteil dieser Satzung.  

 
(2) Die Gemeinde kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung 

der zuständigen Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den 
Ausschluss nicht mehr vorliegen (§ 20 Abs. 3 Satz 3 KrWG). 

 
 

§ 4 
Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 

 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schad-

stoffbelastung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten 
Entsorgung bedürfen (gefährliche Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 5 KrWG i. V. m. 
§ 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) werden von der 
Gemeinde bei den von ihr betriebenen stationären Sammelstellen 
und/oder mobilen Sammelfahrzeugen angenommen. Dieses gilt auch für 
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbe-
trieben, soweit sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt werden 
können (§ 5 Abs. 3 LAbfG NRW). Gefährliche Abfälle sind gemäß § 9 a 
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KrWG vom Abfallerzeuger (§ 3 Abs. 8 KrWG) bzw. Abfallbesitzer (§ 3 
Abs. 9 KrWG) von anderen Abfallen getrennt zu halten und der Gemeinde 
zu überlassen.  

 
(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG so-

wie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung dürfen nur zu den in der Gemeinde 
bekannt gegebenen Terminen an den Sammelfahrzeugen angeliefert 
werden. Die Standorte der Sammelfahrzeuge werden von der Gemeinde 
bekannt gegeben. 

 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks 

ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, von der Gemein-
de den Anschluss seines Grundstückes an die kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung zu verlangen (Anschlussrecht).  

 
(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der 

Gemeinde haben im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, 
die auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungs-
recht).  

 
 

§ 6 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstückes 

ist verpflichtet, sein Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung anzuschließen, wenn das Grundstück von privaten Haushaltun-
gen zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der Eigentümer ei-
nes Grundstückes als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesitzer 
( z.B. Mieter, Pächter ) auf einem an die kommunale Abfallentsorgung an-
geschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 die 
auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Besei-
tigung und Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushaltungen der kom-
munalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). 
Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG 
i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen 
der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und 
zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen ver-
gleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreu-
ten Wohnens. 

 
(2) Eigentümer von Grundstücken oder Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf 

Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. ge-
werblich/industriell genutzt werden, haben gleichermaßen die Verpflich-
tungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseiti-
gung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 zweiter Halbsatz KrWG anfallen. Sie 
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haben nach § 7 Satz 4 der Gewerbeabfall-Verordnung für gewerbliche 
Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-
Restmülltonne nach den Erfordernissen einer geordneten Abfallentsor-
gung zu benutzen. Die Gefäßgröße wird nach Bedarf mit dem Abfaller-
zeuger/Abfallbesitzer abgestimmt. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind 
nach § 2 Nr. 1 GewAbfV, Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-
Verordnung aufgeführt sind, insbesondere gewerbliche und industrielle 
Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaf-
fenheit und Zusammensetzung ähnlich sind sowie Abfälle aus privaten 
und öffentlichen Einrichtungen. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht 

auch für Grundstücke, die anderweitig z.B. gewerblich/industriell und 
gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden 
(sog. gemischt genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer gemeinsamen 
Restmülltonne durch die privaten Haushaltungen und die Erzeuger und 
Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen ist auf Antrag möglich. 

 
(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist durch Allgemeinverfügung 

der Gemeinde Rosendahl vom 03. November 2008 geregelt worden. 
 
 

§ 7 
Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 
Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, 
 
- soweit Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 dieser Satzung von der kommunalen Ab-

fallentsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind; 
 
- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer 

Rechtsverordnung nach § 25 KrWG unterliegen und die Gemeinde an de-
ren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG); 

 
- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 

KrWG freiwillig zurückgenommen werden, wenn dem zurücknehmenden 
Hersteller oder Vertreiber durch die zuständige Behörde ein Freistellungs- 
oder Feststellungsbescheid gemäß § 26 Abs. 3 oder Abs. 4 KrWG erteilt 
worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 

 
-    soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 

KrWG sind, durch eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 18 KrWG 
zulässige, gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemäßen und schad-
losen Verwertung zugeführt werden; 

 
- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, 

durch eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige 
gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwer-
tung zugeführt werden. 
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§ 8 

Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 

 
(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsor-

gungseinrichtung besteht bei Grundstücken, die von privaten Haushaltun-
gen zu Wohnzwecken genutzt werden, insoweit der/die Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtige schlüssig und nachvollziehbar nachweist, 
dass er/sie nicht nur willens, sondern auch fachlich und technisch in der 
Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe 
ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. § 7 Abs. 3 KrWG auf diesem Grund-
stück selbst so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer 
(z.B. Ratten), nicht entsteht (Eigenverwertung). Die Gemeinde stellt auf 
der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benut-
zungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- 
und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz KrWG 
besteht. 
 
Im Außenbereich wird die Möglichkeit einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung aller auf dem Grundstück anfallenden kompos-
tierbaren Stoffe unterstellt. 

 
(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei 

Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. in-
dustriell/gewerblich genutzt oder gewerblich genutzt werden, wenn der Ab-
fallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass er/sie die bei ihm anfallenden 
Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) 
und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung der 
Abfälle zur Beseitigung erfordern.  
 
Die Gemeinde stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom An-
schluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz 
KrWG i. V. m. § 7 Gewerbeabfallverordnung besteht. 

 
(3) Kein grundsätzlicher Anschluss- und Benutzungszwang an die kommuna-

le Abfallentsorgungseinrichtung hinsichtlich der Bio- und Grünabfälle be-
steht bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 Baugesetzbuch). 

 
 

§ 9 
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 
Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die 
Gemeinde gemäß § 3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, 
ihre Abfälle zum Zwecke des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Abla-
gerns entsprechend der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Coesfeld 
vom 01.09.1999 (Amtsblatt des Kreises Nr. 12/99, Seite 82 ff.) zu der vom 
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Kreis angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsor-
gungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen.  
Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle eben-
falls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, La-
gerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsor-
gungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. 

 
 

§ 10 
Abfallbehälter und Abfallsäcke 

 
(1) Die Gemeinde bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, 

Anzahl und Zweck der Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grund-
stück, ob und wie die Abfälle voneinander getrennt zu halten sind sowie 
die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr. 

 
(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelas-

sen: 
 

a) schwarze/graue Abfallbehälter für Restmüll in den Gefäßgrößen 60 l, 
80 l, 120 l und 240 l, 

 
b) Container für Restmüll in der Gefäßgröße 1,1 m³, 
 
c) 120 l, 240 l Gefäße und 1,1 m³ Container in blauer Farbe bzw. mit ei-

nem blauen Deckel für Papier, 
 
d) braune bzw. mit einem braunen Deckel versehene Abfallbehälter für 

Bioabfälle in den Gefäßgrößen 80 l, 120 l und 240 l. Diese werden nur 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile, jedoch nicht im Außenbereich 
(§ 35 Baugesetzbuch) zur Verfügung gestellt. 

 
Für die Erfassung von Altmetall, Ast- und Strauchwerk/Laub, Sperrmüll, Tep-
piche, Altholz, Elektroschrott, Altkleider, Altglas, Flaschenkorken aus Kork so-
wie für Kleinmengen Bauschutt, Baumischabfällen, Bauholz (kostenpflichtig) 
werden auf dem Gelände des Wertstoffhofes entsprechende Container be-
reitgestellt. 
 
(3) Für vorübergehend mehr anfallenden Restmüll können von der Gemeinde 

zugelassene Abfallsäcke benutzt werden. Sie werden eingesammelt, 
wenn sie neben den zugelassenen Abfallgefäßen für Restmüll bereitge-
stellt sind.  

 
 

§ 11 
Anzahl und Größe der Abfallbehälter 

 
(1) Die Verpflichtung nach § 6 (Anschluss- und Benutzungszwang) ist nur 

dann erfüllt, wenn für jedes bewohnte Grundstück im Innenbereich min-
destens 1 Abfallgefäß von 60 l für Restmüll, 1 Abfallgefäß von 120 l für 
Papier, 1 Abfallgefäß von 80 l für Bioabfall und im Außenbereich (§ 35 
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Baugesetzbuch) mindestens 1 Abfallgefäß von 60 l für Restmüll und ein 
Abfallgefäß von 120 l für Papier bereitgestellt ist. 

 
(2) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungsterminen auf der Grund-

lage einer fototechnischen Dokumentation festgestellt, dass das bereitge-
stellte Mindest-Behältervolumen nicht ausreicht, so hat der Grundstücks-
eigentümer die Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem nächst größeren 
Behältervolumen zu dulden (z.B. 120 Liter statt 80 Liter). 

 
(3) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungsterminen auf der Grund-

lage einer fototechnischen Dokumentation festgestellt, dass Bioabfallge-
fäße oder Papiergefäße mit Restmüll oder anderen Abfällen falsch befüllt 
worden sind, so werden wegen der damit verbundenen Verhinderung ei-
ner ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung dieser Abfälle die Bi-
oabfall- und/oder Altpapiergefäße abgezogen und durch Restmüllgefäße 
mit einem entsprechenden Fassungsvolumen der abgezogenen Bioabfall- 
und Altpapiergefäße ersetzt. 
 
 

§ 12 
Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 

 
(1) Die Abfallgefäße sind zu den Abfuhrterminen an die nächstgelegene öf-

fentliche Straße zu stellen (Aufstellungsort). Sie sind so aufzustellen, dass 
der Verkehr nicht gefährdet wird. 

 
(2) Ist aufgrund von Straßensperrungen und Baumaßnahmen im Gebiet der 

angeschlossenen Straßen eine Anfuhr der Grundstücke mit den Müll-
sammelfahrzeugen nicht möglich, sind die Abfallbehälter-/Säcke so auf-
zustellen, dass sie für den Abfuhrwagen gut erreichbar sind. Nach der Ab-
fuhr sind sie unverzüglich von der Straße zu entfernen. 

 
(3) Für Grundstücke im Zusammenhang bebauter Ortsteile kann die Gemein-

de im Einzelfall (z.B. bei Sackgassen) eine abweichende Regelung vor-
nehmen, wenn dies aus abfuhrtechnischen Gründen notwendig ist. 

 
(4) Für die im Außenbereich liegenden Grundstücke kann die Gemeinde im 

Einzelfall etwas anderes anordnen, wenn die Entfernung zwischen Stand-
platz auf dem Grundstück und Aufstellungsort zum Zwecke der Entlee-
rung übermäßig groß ist oder die nächstgelegene öffentliche Straße für 
das Befahren mit Müllsammelfahrzeugen ungeeignet ist. 

 
 

§ 13 
Benutzung der Abfallbehälter 

 
(1) Die Abfallbehälter werden von der Gemeinde bzw. einen von ihr beauf-

tragten Dritten gestellt und unterhalten. Sie gehen nicht in das Eigentum 
des Anschlusspflichtigen über. Die Gestellungskosten sind in den Benut-
zungsgebühren enthalten. Die durch normalen Verschleiß bedingten Re-
paraturen an den Gefäßen werden kostenlos durchgeführt. 
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(2) Die Abfälle müssen in die von der Gemeinde gestellten Abfallbehälter o-

der die dafür zur Verfügung gestellten Depotcontainer entsprechend de-
ren Zweckbestimmung eingefüllt werden. Abfälle dürfen nicht in einer an-
deren Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter 
oder Sammelbehälter (Depotcontainer) gelegt werden.  

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter 

allen Hausbewohnern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt wer-
den können. 

 
(4) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle getrennt nach Bioabfällen, 

Glas, Altpapier, Metallen, Kunststoffen, Verbundstoffen sowie Restmüll 
und schadstoffhaltigen Abfällen, sperrigen Abfällen/Sperrmüll und Altholz, 
sperrigem Altmetall sowie Alt-Kühlgeräten und -Elektronikschrott getrennt 
zu halten und wie folgt zur Einsammlung im Rahmen der Abfallentsorgung 
durch die Gemeinde bereitzustellen: 
 
a) Glas ist sortiert nach Weiß- und Buntglas in die bereitgestellten Sam-

melcontainer (Depotcontainer) einzufüllen. 
b) Papier, Pappe und Kartonagen sind in die von der Gemeinde bereitge-

stellten Gefäße (Papiertonne) einzufüllen. 
c) Bioabfälle sind in die von der Gemeinde bereitgestellten Gefäße für     

Bioabfall einzufüllen. Zur Sicherung der Kompostqualität und aus ver-
arbeitungstechnischen Gründen dürfen keine für die Sammlung der  
Bioabfälle verwendeten Kunststofftüten oder kunststoffähnliche Abfall-
säcke in die Bioabfallbehälter eingefüllt werden, auch dann nicht, wenn 
für diese der Nachweis der biologischen Abbaubarkeit erbracht wird. 

d) Bioabfälle, die auf Grundstücken im Außenbereich (§ 35 Baugesetz-
buch) anfallen, sind ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemein-
heit einer geordneten Eigenkompostierung zuzuführen. 

e) Grünabfälle können in den auf dem Wertstoffhof des beauftragten Ent-
sorgungsunternehmens zur Verfügung gestellten Behälter entsorgt 
werden.  

f) Schadstoffhaltige Abfälle (§ 4) sind dem Schadstoffmobil zuzuführen. 
g) Sperrige Abfälle (§ 16), Altholz, sperrige Altkunststoffe, sperrige Altme-

talle sowie Alt-Kühlgeräte und Elektroschrott sind in die auf dem Wert-
stoffhof des beauftragten Entsorgungsunternehmens für die jeweilige 
Abfallart zur Verfügung gestellten Behälter zu entsorgen. 

h) Restmüll ist in die von der Gemeinde bereitgestellten Gefäße für Rest-
müll einzufüllen. Restmüll ist der zugelassene Abfall (siehe Anlage 1), 
der nicht unter a) bis g) fällt. 

 
(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie dürfen nur soweit ge-

füllt werden, dass sich der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht in 
Abfallbehälter eingestampft oder in ihnen in einer Art und Weise verdich-
tet werden, so dass eine Entleerung am Abfallfahrzeug nicht mehr mög-
lich ist, weil der Inhalt nicht mehr geschüttet werden kann und hierdurch 
der Entleerungsvorgang ausgeschlossen wird. Es ist nicht gestattet, bren-
nende, glühende oder heiße Abfälle in Abfallbehälter zu füllen oder Abfäl-
le im Abfallbehälter zu verbrennen. 
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(6) Die Abfallsäcke müssen ordnungsgemäß verschlossen werden. 
 
(7) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen die Sammelcontainer (De-

potcontainer) nur werktags in der Zeit von 07.00 bis 19.00 Uhr benutzt 
werden. 

 
(8) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfall-

behälter oder das Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich ver-
schmutzen können, dürfen nicht in die Abfallbehälter und Abfallsäcke ge-
füllt werden.  

 
(9) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung 

der Abfallbehälter oder durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände 
an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften.  

 
(10) Die Einsammlung der Verpackungsabfälle im Sinne des § 6 VerpackV 

stellt das Duale System Deutschland AG sicher. Die zur Verfügung ge-
stellten gelben Abfalltonnen bzw. gelben Abfallsäcke dienen zur Aufnah-
me von gebrauchten Einweg-Verkaufsverpackungen aus Kunst- bzw. 
Verbundstoffen. Verpackungsabfälle aus Papier/Pappe/Karton sind in die 
von der Gemeinde bereitgestellten Abfallgefäße (Papiertonne) einzufüllen. 
Verpackungsabfälle aus Glas sind sortiert nach Weiß- und Buntglas in die 
bereitgestellten Sammelcontainer (Depotcontainer) einzufüllen. 

(11)  Werden bei der Abfuhr oder auf Grundlage einer fototechnischen Doku-
mentation erhebliche Verunreinigungen durch Fehleinwürfe festgestellt, ist 
die Gemeinde Rosendahl oder der von ihr mit der Abfuhr der Abfälle Be-
auftragte berechtigt, die Entleerung des Bioabfallbehälters zu verweigern. 
Falsch befüllte und nicht entleerte Bioabfallbehälter sind eigenverantwort-
lich nach den Bestimmungen dieser Satzung einer Nachsortierung vor der 
nächsten Abholung zu unterziehen. Sofern eine Nachsortierung nicht 
mehr möglich oder unzumutbar ist, kann der fehlerhaft befüllte Bioabfall-
behälter gegen Zahlung eines privatrechtlichen Entgeltes, an den mit der 
Abfuhr der Abfälle Beauftragten, bei der nächsten Restmüllabfuhr zur Lee-
rung bereitgestellt werden. Ein Anspruch auf Minderung der Abfallentsor-
gungsgebühr wird dadurch nicht begründet. Eine mögliche Ahndung von 
Verstößen nach dieser Satzung als Ordnungswidrigkeit bleibt von dieser 
Regelung unberührt. 

 
 

§ 14 
Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 

 
Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Entsorgungsgemeinschaft 
für benachbarte Grundstücke zugelassen werden. Die Entsorgungsgemein-
schaft kann für ein Abfallgefäß oder mehrere Abfallgefäße zugelassen wer-
den, soweit die Entsorgung gewährleistet ist. Wird eine Entsorgungsgemein-
schaft zugelassen, so gilt unabhängig von der Regelung in § 11 Abs. 1 (An-
zahl und Größe der Abfallbehälter) die Verpflichtung nach § 6 (Anschluss- und 
Benutzungszwang) für die Eigentümer von Grundstücken als erfüllt, die dieser 
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Entsorgungsgemeinschaft angehören. Die als Entsorgungsgemeinschaft zu-
gelassenen Grundstückseigentümer haften gegenüber der Gemeinde im Hin-
blick auf die zu zahlenden Abfallentsorgungsgebühr als Gesamtschuldner im 
Sinne der §§ 421 ff. BGB. 

 
 

§ 15 
Häufigkeit und Zeit der Leerung 

 
(1) Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen Abfallbehälter 

werden wie folgt geleert: 
 
1. Der schwarze/graue Abfallbehälter für Restmüll wird im 2-Wochen-

Rhythmus geleert. 
2. Der braune bzw. mit einem braunen Deckel versehene Abfallbehälter 

für Bioabfälle wird im 2-Wochen-Rhythmus geleert.  
3. Der blaue bzw. mit einem blauen Deckel versehene Abfallbehälter für 

Papier wird im 4-Wochen-Rhythmus geleert. 
4. Die gelben Kunststoffsäcke bzw. die gelben Tonnen werden im 2-

Wochen-Rhythmus eingesammelt bzw. geleert. 
 
(2) Die Sammlung der verschiedenen Abfälle hat zwischen 6.00 Uhr und 

19.00 Uhr unter Berücksichtigung der Regelungen der aktuellen Geräte- 
und Maschinenlärmschutzverordnung, welche in Wohngebieten eine 
Sammlung erst ab 7.00 Uhr erlaubt, zu erfolgen. Die Anfahrt ins Abfuhr-
gebiet ist hiervon unabhängig. Die Gefäße sind zu Beginn des Abfuhrzeit-
raumes bereit zu stellen. 

 
 

§ 16 
Sperrige Abfälle/Wertstoffhof 

 
(1) Die Gemeinde Rosendahl betreibt gemeinsam mit den Nachbargemein-

den Billerbeck und Coesfeld einen Wertstoffhof. Mit der Durchführung ist 
die Fa. Remondis auf deren Gelände in Coesfeld, Brink 37 b beauftragt. 
Die Einrichtung wird im Bringsystem betrieben. Die Öffnungszeiten wer-
den im jährlich erscheinenden Veranstaltungskalender oder auf sonstige 
geeignete Weise bekannt gegeben.  

 
(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der 

Gemeinde hat im Rahmen der §§ 2 - 4 das Recht, sperrige Abfälle, die 
wegen ihres Umfanges oder ihres Gewichts nicht in den nach dieser Sat-
zung zugelassenen Abfallbehältern (§ 10) eingefüllt werden können 
(Sperrmüll), gesondert am Wertstoffhof abzugeben. Auch sperrige Abfälle 
sind gemäß § 3 Abs. 5 a Nr. 1 KrWG Siedlungsabfälle im Sinne des § 14 
Abs. 1 KrWG. 

 
(3) Soweit Transportprobleme bestehen, bietet das beauftragte Entsorgungs-

unternehmen - oder auch Dritte - die Möglichkeit einer Einzelabfuhr. Die 
Durchführung und Abrechnung erfolgt durch die Beauftragten auf privat-
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rechtlicher Basis. Bezüglich des Bereitstellungsplatzes bei dieser Abho-
lung gilt § 12 entsprechend. 

 
(4) Zum Sperrgut gehören ausschließlich Gegenstände aus privaten Haushal-

tungen. Am Wertstoffhof sind Behälter für folgende Abfälle aufgestellt: 
 
 
Altglas:  Flaschen und Gläser getrennt nach Weiß-, Braun- und Grün-

glas; kein Flachglas (Scheiben)  
 
Altkleider:  Textilien und Stoffe, Schuhe  
 
Altkunststoff: großes Spielzeug aus Kunststoff, sperrige Verbundstoffe aus 

Haushaltungen usw. 
 
Altmetall:   Metallteile wie Fahrräder, Spülen, Eisenstangen, Wäsche-

ständer usw. 
 
Altpapier:   Sperrige Kartonagen und Pappen, Zeitungen und Zeitschriften 

- bis 0,5 cbm – 
Ast-/ 
Strauchwerk:  Ast- und Strauchwerk, Laub und Vertikutiermaterial, soweit die 

Entsorgung über die Biotonne nicht möglich ist – jedoch keine 
Bioabfälle und kein Rasenschnitt 

 
CD`s:    Musik- und Computer- CD`s 
 
Elektroschrott: 
 

Sammelgruppe 1   Wärmeüberträger 
Sammelgruppe 2  Bildschirme, Monitore und Geräte, 

die Bildschirme mit einer Oberflä-
che von mehr als 100 Quadratzen-
timeter enthalten 

Sammelgruppe 3   Lampen 
Sammelgruppe 4   Großgeräte 
Sammelgruppe 5  Kleingeräte und kleine Geräte der 

Informations- und Telekommunika-
tionstechnik 

Sammelgruppe 6   Photovoltaikanlagen 
 

Korken:   Flaschenkorken aus Kork 
 
Möbelholz:   beschichtete und unbeschichtete Möbelteile aus Holz wie z.B. 

Schränke, Regalbretter, Stühle, Tische, Bettgestelle usw. – 
jedoch keine Vertäfelungen und keine Gartenhölzer 

 
PE-Folien:   sperrige Verpackungsfolien bis 0,5 cbm – jedoch keine Silofo-

lien –  
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Sperrmüll:  sperrige Gegenstände aus Haushaltungen, die wegen ihrer 
Größe nicht über das Restmüllgefäß entsorgt werden können, 
wie z.B. Polstermöbel, Matratzen usw. 

 
Teppiche:   Altteppiche, Teppichböden, Teppichbodenreste, Läufer 
 
Kleinmengen von Bauschutt, Baumischabfällen und Bauholz sowie Garten-
hölzer werden auf privatrechtlicher Basis vom Betreiber des Wertstoffhofes 
angenommen. Die hierfür anfallenden Transport- und Verwertungskosten 
werden direkt zwischen Anlieferern und Unternehmen abgerechnet. 
 
Die Container sind entsprechend ihrer Kennzeichnung zu benutzen. 
 
In Streitfällen, ob Gegenstände oder Stoffe zu den sperrigen Abfällen gemäß 
Absatz 2 oder Absatz 4 gehören, entscheidet die Gemeinde Rosendahl. 
 

(5) Elektro- und Elektronik-Altgeräte i. S. d. § 3 Nr. 1 ElektroG sind vom Besitzer 
der Altgeräte gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 ElektroG getrennt vom unsortierten 
Siedlungsabfall, insbesondere Sperrmüll, gesondert zum Wertstoffhof zu brin-
gen (§§ 13, 14 ElektroG). Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und 
Altakkumulatoren, die nicht von Altgeräten umschlossen sind, gemäß § 10 
Abs. 1 Satz 2 ElektroG vor der Abgabe an der Erfassungsstelle von diesen zu 
trennen und der gesonderten Altbatterien-Entsorgung am Wertstoffhof zuzu-
führen. Dieses gilt gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 ElektroG nicht, soweit nach § 14 
Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 ElektroG Altgeräte separiert werden, um sie für die 
Wiederverwendung vorzubereiten.  
 

(6) Altbatterien i. S. d. § 2 Abs. 9 Batteriegesetz (BattG) sind vom Endnutzer (§ 
2 Abs. 13 BattG) als Besitzer von Altbatterien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 
BattG vom unsortierten Siedlungsabfall einer getrennten Erfassung zuzufüh-
ren. Dieses gilt gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 BattG nicht für Altbatterien, die in 
andere Produkte fest eingebaut worden sind.  

 
 

§ 17 
Anmeldepflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den erstmaligen Anfall von 

Abfällen, die voraussichtliche Menge sowie jede wesentliche Veränderung 
der anfallenden Abfälle oder ihrer Menge unverzüglich anzuzeigen. 

 
(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als 

auch der neue Eigentümer verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich zu be-
nachrichtigen.  
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§ 18 
Auskunftspflicht, Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbe-

sitzer/ Abfallerzeuger sind verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die Ab-
fallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

 
(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungs-

pflichtige Abfälle anfallen, sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, 
das Aufstellen von Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück sowie das Betre-
ten des Grundstücks zum Zwecke des Einsammelns und zur Überwa-
chung des Getrennthaltens und der Verwertung von Abfällen zu dulden. 

 
(3) Den Bediensteten und Beauftragten der Gemeinde ist zur Prüfung, ob die 

Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, im Rahmen des § 19 Abs. 1 
KrWG ungehinderter Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die nach 
dieser Satzung Anschluss- und Benutzungszwang besteht. 

 
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. Wird einer Anord-

nung nicht innerhalb einer angemessenen Frist entsprochen, so ist die 
Gemeinde berechtigt, die notwendigen Zwangsmittel nach den §§ 55 ff. 
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 19. Februar 2003 (GV. NW S. 156 SGV. NW 2010) in sei-
ner jeweils gültigen Fassung anzuwenden, insbesondere die erforderli-
chen Maßnahmen auf Kosten der Anschlussberechtigten durchzuführen 
oder von anderen durchführen zu lassen. 

 
(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Gemeinde ausgestellten 

Dienstausweis auszuweisen.  
 
(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 Grund-

gesetz) wird insoweit durch § 19 Abs. 1 Satz 3 KrWG eingeschränkt. 
 
 

§ 19 
Unterbrechung der Abfallentsorgung 

 
(1) Unterbleibt die der Gemeinde obliegende Abfallentsorgung bei vorüberge-

henden Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge 
von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder be-
hördlichen Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnahmen so bald 
wie möglich nachgeholt.  

 
(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Ge-

bühren oder auf Schadensersatz.  
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§ 20 
Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung / 

Anfall der Abfälle 
 
(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungsein-

richtung beginnt, wenn dem anschluss- und benutzungspflichtigen Grund-
stückseigentümer ein oder mehrere Abfallgefäße zur Verfügung gestellt 
worden sind oder ein oder mehrere Abfallgefäße anderweitig vorhanden 
sind und diese zur Abfallüberlassung bereitgestellt werden und das an die 
kommunale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit 
Abfallfahrzeugen zur Entleerung dieser Abfallbehältnisse angefahren wird.  

 
(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die 

Voraussetzungen des Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals er-
füllt sind. 

 
 (3) Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenstän-

den suchen zu lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden 
als Fundsachen behandelt. 

 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestell-

te Abfälle zu durchsuchen oder wegzunehmen. 
 
 

§ 21 
Abfallentsorgungsgebühren 

 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Ge-
meinde Rosendahl und die sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben 
durch die Gemeinde werden Abfallentsorgungsgebühren nach der zu dieser 
Satzung erlassenen Gebührensatzung für die kommunale Abfallentsorgungs-
einrichtung der Gemeinde Rosendahl erhoben.  
 
 

§ 22 
Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden 
Rechte und Pflichten gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungs-
eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigen-
tumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines Grund-
stücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer werden von ihren 
Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- 
und Benutzungspflichtige vorhanden sind.  
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§ 23 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im 
Liegenschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grund-
stücksbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selb-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet.  
 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen 

handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung 
zuwiderhandelt, indem er  
 
a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Gemeinde zum 

Einsammeln oder Befördern überlässt; 
 
b) von der Gemeinde bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke gemäß § 

6 Abs.1 Satz 3, § 6 Abs. 2, 11 Abs. 1 dieser Satzung zum Einfüllen von 
Abfällen nicht benutzt; 

 
c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke entgegen 

§ 13 Abs. 5 dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt; 
 
d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 13 Abs. 2 , Abs. 

4, Abs. 5 und Abs. 9 dieser Satzung befüllt; 
 
e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen 

des Abfalls gemäß § 17 dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet; 
 
f)  anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V. m § 20 Abs. 4 dieser Sat-

zung unbefugt durchsucht oder wegnimmt; 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR ge-
ahndet werden, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür ei-
ne höhere Geldbuße vorsehen. 

 
 

§ 25 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Anmerkung: 
 
Diese Fassung der Satzung ist am 22.12.2021 in Kraft getreten. 
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Anlage 1 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Ro-
sendahl  
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1); gültig ab 01.01.2015 
 
Das Einsammeln und Entsorgen von Abfällen durch die Gemeinde Rosendahl 
umfasst folgende Abfallarten: 
 

Positivkatalog gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung 

AVV-Schl. AVV-Bezeichnung 
  

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen  
20 01 01 Papier und Pappe/Karton 
20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 
20 01 10 Bekleidung 
20 01 11 Textilien 
20 01 13* Lösemittel 
20 01 14* Säuren 
20 01 15* Laugen 
20 01 17* Fotochemikalien 
20 01 19* Pestizide 
20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle 
20 01 23* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten 
20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 20 01 27 fallen 
20 01 31* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 
20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen 
20 01 33* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder  

16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, 
die solche Batterien enthalten 

20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche 
Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 
und 20 01 23 fallen 

20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen 

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält 
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 
20 01 39 Kunststoffe 
20 01 40 Metalle 
  
20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfällen) 
20 02 01 kompostierbare Abfälle 
  
20 03 Andere Siedlungsabfälle 
20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 
20 03 02 Marktabfälle 
20 03 03 Straßenkehricht 
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20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung 
20 03 07 Sperrmüll (nicht verwertbar) 
 
Gefährliche Abfälle sind beim AVV-Schlüssel mit dem Sternchen (*) ge-
kennzeichnet, alle anderen sind nicht gefährlich!! 


